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Ziel 

Diese Richtlinie hat das Ziel, dass bedeutende globale und nationale Standorte respektiert und geschützt 

werden und nicht durch Betriebsaktivitäten geschädigt werden. Sie fördert den langfristigen Schutz von 

Kulturgütern und der Umwelt. 

 

Standorte von nationaler Bedeutung 

National bedeutende Standorte im Sinne dieser Richtlinie sind UNESCO-Welterbestätten und von der 

Internationalen Naturschutzorganisation IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Resources) als schützenswert erachtete Gebiete. 

 

Festlegungen 

Bei der Wahl und dem Betrieb von Unternehmensstandorten halten wir uns streng an gültige Gesetze und 

regionale Vorschriften, wie z.B. 

• Bau- und Umweltvorschriften 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

• Bebauungspläne 

• Erschließungspläne 

 

Wir bekennen uns zu einer verantwortungsvollen Landnutzung unter Berücksichtigung der Biodiversität. 

Betriebsaktivitäten in Gebieten mit potentiellen Landnutzungskonflikten an Standorten von nationaler Be-

deutung sind nicht zulässig. 
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